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— Finanzierung der zentralen Werbemaßnahmen der
Vereinigung

— Bildung des Fonds Technik, des Verfügungsfonds,
des Prämienfonds und des Kultur- und Sozialfonds.

Weitere Kosten der Vereinigung dürfen nur mit Zu
stimmung des Leiters des übergeordneten Organs in 
die Umlage einbezogen werden.

(2) Bei der Bemessung der Umlage ist vom Verur
sachungsprinzip auszugehen. Den VEB und VdgB Mol
kereigenossenschaften ist der Anteil an der Umlage 
als gesonderte staatliche Auflage zu übergeben. Mit den 
Betrieben mit staatlicher Beteiligung, den privaten Be
trieben und den Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks ist die Höhe der Umlage auf der Grund
lage der nachweisbar entstehenden Kosten schriftlich 
zu vereinbaren.

(3) Die Umlage ist von den Betrieben in geplanter 
bzw. vereinbarter Höhe in Teilbeträgen an die Verei
nigung abzuführen.

(4) Am Jahresende nicht verbrauchte oder durch die 
Umlage nicht gedeckte Kosten sind zum 31. Dezem
ber in die Gewinn- und Verlustrechnung der Vereini
gung (Zentrale) einzubeziehen.

§4
(1) Die Vereinigungen wenden die im Abschnitt III 

der Grundsätze vom 15. Juni 1967 für weitere Schritte 
bei der Anwendung der Eigenerwirtschaftung der Mit
tel für die erweiterte Reproduktion im Jahre 1968 
(GBl. II S. 459) enthaltenen Festlegungen für die WB 
analog an. Die in den §§16 Abs. 1 und 17 Abs. 5 der 
vorstehend genannten Grundsätze von den Ministerien 
gegenüber den WB wahrzunehmenden Pflichten und 
Rechte sind gegenüber den Vereinigungen von den Lei
tern der wirtschaftsleilenden Organe, denen sie unter
stellt sind, sinngemäß wahrzunehmen. Die im § 22 
Abs. 1 festgelegte Informationspflicht besteht für die 
Vereinigungen gegenüber dem Leiter des übergeord
neten wirtschaftsleitenden Organs und für diesen ge
genüber dem Leiter des zuständigen zentralen Staats
organs.

(2) Für den Bereich der VdgB Molkereigenossenschaf
ten sind die für den volkseigenen Bereich geltenden 
Grundsätze für die Eigenerwirtschaftung der Mittel 
für die erweiterte Reproduktion sinnngemäß anzuwen
den. Der nach Abzug der Gewinnsteuer und der Ge
winnteile, die den VdgB Molkereigenossenschaften 
entsprechend den im Abs. 1 genannten Grundsätzen 
zur betrieblichen Fondsbildung zustehen, verbleibende 
Gewinn ist von den VdgB Molkereigenossenschaften an 
die Vereinigungen abzuführen. Die Vereinigungen bil
den aus diesen Gewinnabführungen, die zur Sicherung 
der Eigenerwirtschaftung im Bereich der VdgB Mol
kereigenossenschaften erforderlichen Fonds.

§ 5
(1) Die Vereinigungen planen, bilden und verwenden 

die Gewinn-, Reserve- und Amortisationsfonds auf der 
Grundlage der in den §§ 18, 19. 20 und 21 der im § 4 
Abs. 1 genannten Grundsätze festgelegten Prinzipien.

(2) Der Fonds Technik ist von den Vereinigungen 
gemäß der Anordnung vom 10. Februar 1966 über die 
Bildung und Verwendung des Fonds Technik in den 
WMschaftsräten der Bezirke (GBl. Ill S. 19) zu planen, 
zv bilden und zu verwenden.

(3) Die Vereinigungen planen, bilden und verwenden 
den Verfügungsfonds auf der Grundlage der Anord
nung vom 21. Juli 1965 über die Bildung und Verwen
dung von Verfügungsfonds der Generaldirektoren der 
Vereinigungen Volkseigener Betriebe und der Bau- 
und Montagekombinate, die dem Volkswirtschaftsrat 
bzw. dem Ministerium für Bauwesen unterstehen, sowie 
der Vorsitzenden der Wirtschaftsräte der Bezirke 
(GBl. Ill S. 105). Die Höhe des Verfügungsfonds ist jähr
lich durch den Leiter der Vereinigung dem übergeord
neten wirtschaftsleitenden Organ vorzuschlagen. Der 
Leiter des wirtschaftsleitenden Organs prüft und be
stätigt die endgültige Höhe des Verfügungsfonds. Über 
die Verwendung des Verfügungsfonds entscheidet der 
Leiter der Vereinigung im Rahmen der oben genannten 
gesetzlichen Bestimmung in eigener Verantwortung.

(4) Für das Jahr 1968 gilt für den Prämienfonds als 
gesetzliche Grundlage, die Verordnung vom 2. Februar 
1967 über die Bildung und Verwendung des Prämien
fonds in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten 
Betrieben und den WB (Zentrale) für das Jahr 1968 
(GBl. II S. 103) sowie die Erste Durchführungsbestim
mung vom 19. Juli 1967 dazu (GBl. II S. 371). Die in den 
vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen für die WB 
(Zentrale) enthaltenen Festlegungen sind für die Ver
einigungen analog anzuwenden. Die spezifischen Bedin
gungen und die Kennziffern für die Planung, Bildung 
und Verwendung des Prämienfonds der Vereinigung 
(Zentrale) werden jährlich in gesonderten Branchen
richtlinien auf der Grundlage der jeweils dazu gelten
den gesetzlichen Bestimmunen festgelegt.

(5) Der Kultur- und Sozialfonds ist von den Vereini
gungen gemäß der Verordnung vom 20. Oktober 1967 
über die Bildung und Verwendung des Kultur- und So
zialfonds (GBl. II S. 753) zu planen, zu bilden und zu 
verwenden.

§ 6
(1) Die Gewinn-, Amortisations- und Reservefonds 

sind von den Vereinigungen sowohl buchmäßig als auch 
in der Bankkontenführung in die Bereiche VEB und 
VdgB Molkereigenossenschaften zu trennen. Eine Um
verteilung der Mittel von den Fonds des einen Berei
ches auf die des anderen Bereiches ist nicht gestattet.

(2) Zeitweilig freie Mittel in den Amortisations- und 
Reservefonds des Bereiches VEB bzw. VdgB Molkerei
genossenschaften einer Vereinigung können zur plan
mäßigen Finanzierung von Maßnahmen und Vorhaben 
des anderen Bereiches eingesetzt werden. Die zeitweilig 
umgesetzten Mittel sind von dem inanspruchnehmen
den Bereich zu erwirtschaften und an die Fonds des 
Bereiches zurückzuführen, der diese Mittel bereitgestellt 
hat.

(3) Der Fonds Technik, der Verfügungsfonds, der 
Prämienfonds und der Kultur- und Sozialfonds können 
in den Vereinigungen jeweils als einheitliche Fonds 
gebildet und verwendet werden. Für diese Fonds sind 
keine in die Bereiche VEB und VdgB Molkereigenos
senschaften getrennten Bankkonten zu führen. Im Rech
nungswesen der Vereinigungen sind die Anteile der 
Bereiche an der Bildung der vorstehend genannten 
Fonds statistisch nachzuweisen.

§7
(1) Für die Vereinigungen sind bei der zuständigen 

Bank folgende Konten einzurichten und zu führen:
a) Konto „Gewinnfonds“
b) Konto „Amortisationsfonds“


